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- lhr lncamail vom 1j1.

Mein Vorgehen entsprlcht keineswegs einer Usanz, die ich pfte-
gen würde. lm Gegenteil habe ich mlch ln melner 20-jährlgen
Karrlere ats Strafuerteidiger bis[ang nie zu einem sotchen Schritt
veranlasst gesehen. Das Vorgehen des Obergerichts im Zusam-
menhang mit dem Akteneinsichtsrecht und der unvollständigen
Gewährung der Akteneinsicht (ich habe lhnen dies in meinem
Schreiben vom 12. September 2024 dargetegt) haben mich zu
diesem Vorgehen gezwungen, da ich ansonsten in Beweisnot ge-
raten wäre.

Eingctragen
im AnwalBregirter
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' euch Fachanwalt SAV Bau- und lmmobilicnrecht
- .uch Fach.nwalt SAV E.br.cht
- auch Fachanwalt sAV HaftDtlicht- und Ve6icherunqsrecht

I basleradvokat:innen I

Betrifft BerufungwerfahrcnLS.

September 2024 (13:34)

sB230188

Sehr geehrter Herr Präsident

ln rubrizierter Angelegenheit nehme ich, wie fotgt zu lhrem lncamail

Ste[[ung:

lch nehme zur Kenntnis, dass Sie meln Vorgehen unter aufsichtsrechtli-
chen Gesichtspunkten als problematisch erachten.

lhrer Ansicht muss ich entschieden widersprechen, und zwar aus folgen-
den Gründen:
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2. Es ist ja nicht so, dass ich die Akten irgendjemandem zugestellt hätte, son-
dern dem schweizerischen Bundesgericht, das die Akten sowieso von Ihnen
einverlangt hätte. Ich habe die Akten – das zu Ihrer Beruhigung – natürlich
mit eingeschriebenem Post versendet, also genau gleich, wie ich die Akten
an Sie retourniert hätte.

3. Im Übrigen war der vorstehend geschilderte Sachverhalt nur einer von vie-
len Punkten, die mich zu diesem Vorgehen veranlasst haben. Ich habe diese
Punkte eingehend in meiner beim Bundesgericht eingereichten Beschwerde
begründet. Nach der Zustellung der Beschwerde durch das Bundesgericht
werden Sie vielleicht mehr Verständnis für meine Position haben. Diese
Punkte habe ich als Befangenheit sowie als institutionelle Befangenheit des
Zürcher Obergerichts gerügt, welche das Bundesgericht gegebenenfalls –
sollte die Beschwerde nicht bereits aus anderen Gründen gutgeheissen
werden – zu prüfen haben wird.

Ich bedauere Ihre Verärgerung. Mein Vorgehen war ausschliesslich meiner Funkti-
on als Strafverteidiger zur besten Wahrung der Interessen meiner Klientschaft ge-
schuldet.

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleibe ich einstweilen

Hochachtungsvoll

Dr. Andreas Noll, Advokat
Fachanwalt SAV Strafrecht


